
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wien, am 06.2.2020 
Se 

 
 
 
Erstinformation 
Lohn- und Gehaltsrunde PROPAK 2020 
 
 
 
 
 
Der Fachverband PROPAK hat nach intensiven Verhandlungen am 05. Februar 2020  
 
 eine Erhöhung der Gehälter der Angestellten der PROPAK um  

 
 KV + 2,3 % für die Verwendungsgruppen 1 bis 3 und Meister 1 
  + 2,2 % für die Verwendungsgruppen 4 bis 6 und Meister 2, 3 
 
 IST + 2,3 % für die Verwendungsgruppen 1 bis 3 und Meister 1 
  + 2,2 % für die Verwendungsgruppen 4 bis 6 und Meister 2, 3 

 
 sowie eine Erhöhung der Löhne der ArbeiterInnen der PROPAK um  

 
 KV + 2,2 % für die Lohngruppe 1 und 2 
  + 2,3 % für die Lohngruppen 3 bis 6 
 
 IST + 2,2 % für die Lohngruppe 1 und 2 
  + 2,3 % für die Lohngruppen 3 bis 6  
 

vereinbart.  
 
  



 
 
 

Zusätzliche Vereinbarungen 
 
Arbeiter-KV:  
 
 Nachtschichtzulage und Schmutzzulage werden mit 2,3% valorisiert.  

 
 Die Betriebserfahrungszulage wird um 2,3% erhöht und zudem auf Stundenbasis auf Cent 

aufgerundet.  
 

 Das Jubiläumsgeld wird betragsmäßig an den Anspruch laut Angestellten-KV angeglichen. 
Künftig gebühren somit  
 

o zum 25-jährigen Dienstjubiläum 1 Monatslohn 
o zum 35-jährigen Dienstjubiläum 2 Monatslöhne 
o zum 40-jährigen Dienstjubiläum 3 Monatslöhne 

 
Angestellten-KV: 
 
 Bei Dienstjubiläen wird der Anfall des Jubiläumsgeldes an den Anspruch der Arbeiter 

angeglichen: der letzte Anfall des Jubiläumsgeldes erfolgt nach 40 statt bisher 45 Jahren.  
 
Übergangsregelung: Für Arbeitnehmer, die bis 29.2.2020 bereits das 40-jährige 
Dienstjubiläum, aber noch nicht das 45-jährige vollendet haben, erfolgt die Auszahlung des 
3. Jubiläumsgeldes mit Abrechnung 1. März 2020.  
   

  Der Nachtschichtzuschlag nach § 8 Angestellten-KV wird an den Anspruch der Arbeiter 
angeglichen und gebührt künftig bereits ab 19 Uhr statt ab 22 Uhr.  

 

Rahmenrechtliche Änderungen für beide Kollektivverträge gleichlautend: 
 
 Die Lehrlingsentschädigung wird in Tabelle I  

 
o für das 1. Lehrjahr mit 700 Euro 
o für das 2. Lehrjahr mit 900 Euro  

 
festgesetzt. Die Lehrlingsentschädigungen für das 3. und 4. Lehrjahr werden mit 2,3 % 
valorisiert. 
 

 Erhöhung der Lehrlingsentschädigung um 2,3 % für Tabelle II.  
  



 
 
 
 
 

 Erhöhung der Reiseaufwandsentschädigungen (Inland) sowohl für Angestellte als auch für  
Arbeiter um 2,3%.  
 

 Auf Wunsch des Arbeitnehmers können Dienstjubiläen künftig alternativ zum Geldanspruch 
auch in Zeitguthaben umgewandelt werden. Details dazu sind noch zu definieren.  
 

 

Die Abschlüsse werden bei wöchentlicher Lohnzahlung zum Termin 2. März 2020 und bei 
monatlicher Lohn- bzw Gehaltszahlung zum Termin 1. März 2020 wirksam. 
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